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 Amtsblatt der Stadt Gelsenkirchen 

 
 

 
 
 
 
 
 
Referat 10 (Personal und Organisation) 
 
Bestellung zur Standesbeamtin 
 
Gemäß § 2 des Personenstandsgesetzes (PStG) in Verbindung mit § 1 der Verordnung zur Durchführung des PStG (PStVO NRW) habe ich mit 
Wirkung vom 15.08.2019 Frau Petra Soballa auf jederzeitigen Widerruf zur Standesbeamtin für den Standesamtsbezirk Gelsenkirchen bestellt. 
 
Gelsenkirchen, 14. August 2019 

Frank Baranowsk i  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

I 
Bekanntmachungen des  

Oberbürgermeisters 
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Referat 10 (Personal und Organisation – Zentrale Vergabestelle) 
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Gelsenkirchen, 15. August 2019 

I. A. D isse l  
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Referat 10 (Personal und Organisation – Zentrale Vergabestelle) 
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Gelsenkirchen, 14. August 2019 

I. A. W agner  
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Referat 10 (Personal und Organisation – Zentrale Vergabestelle) 
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Gelsenkirchen, 20. August 2019 

I. A. D isse l  
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Referat 10 (Personal und Organisation – Zentrale Vergabestelle) 
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Gelsenkirchen, 20. August 2019 

I. A. D isse l  
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Referat 10 (Personal und Organisation – Zentrale Vergabestelle) 
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Gelsenkirchen, 21. August 2019 

I. A. D isse l  
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Referat 33 (Bürgerservice) 
 
Benachrichtigung über die Zustellung durch öffentliche Bekanntmachung gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW 
 
Gegen nachstehend aufgeführte Person wurden folgende Bescheide erlassen: 
 
Sarah Relana Herzberg 
zuletzt bekannte Anschrift: Ostpreußenstr. 160, 45886 Gelsenkirchen 
Bescheide vom 15.07.2019 und 24.07.2019 
 
Vorgenannte Bescheide können beim Referat 33 - Bürgerservice, Wildenbruchstr. 10, 45875 Gelsenkirchen, Zimmer 2.25, in Empfang 
genommen werden. 
 
Die Bescheide werden durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt. 
 
Hierdurch können Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. 
 
Gelsenkirchen, 20. August 2019 

I. A. W ens ing  
 
 
Referat 33 (Bürgerservice) 
 
Benachrichtigung über die Zustellung durch öffentliche Bekanntmachung gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW 
 
Gegen nachstehende aufgeführte Person wurden folgende Bescheide erlassen: 
 
Viviane Lea Leisner 
zuletzt bekannte Anschrift:  Am Schifersberg 30, 45897 Gelsenkirchen 
Bescheide vom 30.07.2019 und 15.08.2019 
 
Vorgenannte Bescheide können beim Referat 33 - Bürgerservice, Wildenbruchstr. 10, 45875 Gelsenkirchen, Zimmer 2.25, in Empfang 
genommen werden. 
 
Die Bescheide werden durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt. 
 
Hierdurch können Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. 
 
Gelsenkirchen, 21. August 2019 

I. A. W ens ing  
 
 
Referat 33 (Bürgerservice) 
 
Benachrichtigung über die Zustellung durch öffentliche Bekanntmachung gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW 
 
Gegen nachstehende aufgeführte Person wurden folgende Bescheide erlassen: 
 
Fa. LS Handels UG 
zuletzt bekannte Anschrift:  Luitpoldstr. 1, 45879 Gelsenkirchen 
Bescheide vom 30.07.2019 und 07.08.2019 
 
Vorgenannte Bescheide können beim Referat 33 - Bürgerservice, Wildenbruchstr. 10, 45875 Gelsenkirchen, Zimmer 2.25, in Empfang 
genommen werden. 
 
Die Bescheide werden durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt. 
 
Hierdurch können Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. 
 
Gelsenkirchen, 21. August 2019 

I. A. W ens ing  
 
 
Referat 33 (Bürgerservice) 
 
Benachrichtigung über die Zustellung durch öffentliche Bekanntmachung gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW 
 
Gegen nachstehend aufgeführte Person wurden folgende Bescheide erlassen: 
 
Christine Rhein, geb. am 21.03.1981 in Wismar  
zuletzt bekannte Anschrift: Karl-Meyer-Str. 22, 45884 Gelsenkirchen 
Bescheide vom 22.07.2019 und 08.08.2019 
 
Vorgenannte Bescheide können beim Referat 33 - Bürgerservice, Wildenbruchstr. 10, 45875 Gelsenkirchen, Zimmer 2.25, in Empfang 
genommen werden. 
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Die Bescheide werden durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt. 
 
Hierdurch können Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. 
 
Gelsenkirchen, 21. August 2019 

I. A. W ens ing  
 
 
Referat 33 (Bürgerservice) 
 
Benachrichtigung über die Zustellung durch öffentliche Bekanntmachung gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW 
 
Gegen nachstehend aufgeführte Person wurden folgende Bescheide erlassen: 
 
Lukasz Halaburda, 
zuletzt bekannte Anschrift: Hansemannstr. 5, 45879 Gelsenkirchen 
Bescheide vom 31.07.2019 und 08.08.2019. 
 
Vorgenannte Bescheide können beim Referat 33 - Bürgerservice, Wildenbruchstr. 10, 45875 Gelsenkirchen, Zimmer 2.25, in Empfang 
genommen werden. 
 
Die Bescheide werden durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt. 
 
Hierdurch können Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. 
 
Gelsenkirchen, 22. August 2019 

I. A. W ens ing  
 
 
Referat 33 (Bürgerservice) 
 
Benachrichtigung über die Zustellung durch öffentliche Bekanntmachung gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW 
 
Gegen nachstehend aufgeführte Person wurden folgende Bescheide erlassen: 
 
Radoslaw Pawel Grygo, 
zuletzt bekannte Anschrift: Hansemannstr. 5, 45879 Gelsenkirchen 
Bescheide vom 25.07.2019 und 08.08.2019. 
 
Vorgenannte Bescheide können beim Referat 33 - Bürgerservice, Wildenbruchstr. 10, 45875 Gelsenkirchen, Zimmer 2.25, in Empfang 
genommen werden. 
 
Die Bescheide werden durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt. 
 
Hierdurch können Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. 
 
Gelsenkirchen, 22. August 2019 

I. A. W ens ing  
 
 
Referat 33 (Bürgerservice) 
 
Benachrichtigung über die Zustellung durch öffentliche Bekanntmachung gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW 
 
Gegen nachstehend aufgeführte Person wurden folgende Bescheide erlassen: 
 
Andre Niedzwetzki, 
zuletzt bekannte Anschrift: Darler Heide 15, 45891 Gelsenkirchen 
Bescheide vom 19.07.2019 und 08.08.2019. 
 
Vorgenannte Bescheide können beim Referat 33 - Bürgerservice, Wildenbruchstr. 10, 45875 Gelsenkirchen, Zimmer 2.25, in Empfang 
genommen werden. 
 
Die Bescheide werden durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt. 
 
Hierdurch können Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. 
 
Gelsenkirchen, 22. August 2019 

I. A. W ens ing  
 
 
Referat 51 (Kinder, Jugend und Familien) 
 
Benachrichtigung über die Zustellung durch öffentliche Bekanntmachung gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW 
 
An nachstehend aufgeführte Person wurden folgende Bescheide erlassen: 
 
Neziraj, Murat 
zuletzt bekannte Anschrift: Bruktererstr. 16 
Bescheide vom 23.07.2019 und 01.08.2019 
Aktenzeichen: 51.1.UV.40.1889 
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Vorgenannte Bescheide können beim Referat Kinder, Jugend und Familien, Unterhaltsvorschusskasse, Kurt-Schumacher-Str. 2, Zimmer 108, 
während der Öffnungszeiten in Empfang genommen werden. Verkehrsstunden sind montags von 8:30 Uhr bis 12:00 Uhr und mittwochs von 
13:30 Uhr bis 15:30 Uhr und nach Vereinbarung. 
 
Die Bescheide werden hiermit durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt. 
 
Die Zustellung durch öffentliche Bekanntmachung löst Fristen aus, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. Das Dokument gilt als 
zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung bzw. seit der Veröffentlichung der Benachrichtigung zwei Wochen vergangen sind. 
 
Gelsenkirchen, 19. August 2019 

I. A. Schreck  
 
 
Referat 60 (Umwelt) 
 
Öffentliche Bekanntmachung 
 
Planfeststellung für die Errichtung und den Betrieb der Erdgasfernleitung Nr. 1/200 (Zollvereinring) im Abschnitt der 19. Umlegung auf 
dem Gebiet der Städte Gelsenkirchen und Marl 
 
Die Open Grid Europe GmbH, Kallenbergstraße 5, 45141 Essen hat mit Schreiben vom 12.08.2019 für das o. a. Bauvorhaben die Durchführung 
des Planfeststellungsverfahrens gemäß §§ 43 ff. des Gesetzes über die Elektrizitäts- und Gasversorgung (Energiewirtschaftsgesetz – EnWG) in 
Verbindung mit den §§ 72 ff. des Verwaltungsverfahrensgesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (VwVfG NRW) beantragt. Für das 
Vorhaben hat die Vorhabenträgerin gemäß § 9 Abs. 4 i. V. m. § 7 Abs. 3 S. 1 des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) 
ebenfalls die Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung beantragt, was die Bezirksregierung Münster als zuständige Anhörungs- und 
Planfeststellungsbehörde als zweckmäßig erachtet hat. 
 
Für das Bauvorhaben einschließlich der landschaftspflegerischen Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen werden Grundstücke in der Stadt 
Gelsenkirchen, Gemarkungen Heßler, Horst und Buer sowie der Stadt Marl, Gemarkung Marl, beansprucht. 
 
Der Plan (Zeichnungen und Erläuterungen) liegt in der Zeit 
 
vom 09.09.2019 bis einschließlich 08.10.2019 
 
in der Stadt Gelsenkirchen, Dienstgebäude des Referats Umwelt, Rathausplatz 1, 45894 Gelsenkirchen, Zimmer 2.18, 2.Etage 
 
während der Dienststunden 
 
Montag bis Donnerstag und 08:30 bis 15:30 Uhr 
Freitag 08:30 bis 12:30 Uhr 
 
zur allgemeinen Einsichtnahme aus. 
 
1. Jeder kann bis spätestens einem Monat nach Ablauf der Auslegungsfrist, das ist 
 
 bis zum 08.11.2019 einschließlich, 
 

bei der Bezirksregierung Münster (Anhörungs- und Planfeststellungsbehörde), Domplatz 1 - 3, 48143 Münster, oder bei der Stadt 
Gelsenkirchen, Referat 60 Umwelt, Einwendungen gegen den Plan schriftlich oder zur Niederschrift erheben. Die Einwendung muss den 
geltend gemachten Belang und das Maß seiner Beeinträchtigung erkennen lassen. 
 
Nach Ablauf dieser Einwendungs-/Äußerungsfrist sind Einwendungen und Äußerungen ausgeschlossen (§ 21 Abs. 4 S. 1 UVPG). Dieser 
Ausschluss gilt nur für das Verwaltungsverfahren. 

 
Bei Einwendungen, die von mehr als 50 Personen auf Unterschriftslisten unterzeichnet oder in Form vervielfältigter gleichlautender Texte 
eingereicht werden (gleichförmige Eingaben), ist auf jeder mit einer Unterschrift versehenen Seite deutlich sichtbar ein Unterzeichner mit 
Namen und Anschrift als Vertreter der übrigen Unterzeichner zu bezeichnen. Vertreter kann nur eine natürliche Person sein. Anderenfalls 
können diese Einwendungen unberücksichtigt bleiben (§ 17 Abs. 1 und 2 VwVfG NRW). 
 
Ferner wird die Anhörungsbehörde gleichförmige Eingaben insoweit unberücksichtigt lassen, als Unterzeichner ihren Namen oder ihre 
Anschrift nicht oder unleserlich angegeben haben (§ 17 Abs. 2 S. 3 VwVfG NRW). 
 
Auf elektronischem Wege können Einwendungen wie folgt erhoben werden: 
 

 durch De-Mail in der Sendevariante mit bestätigter sicherer Anmeldung nach dem De-Mail-Gesetz. Die De-Mail-Adresse lautet: 
poststelle@brms-nrw.de-mail.de 

 

 durch Übermittlung eines elektronischen Dokuments mit qualifizierter elektronischer Signatur an die elektronische Poststelle der 
Behörde. Die E-Mail-Adresse lautet: poststelle@brms.sec.nrw.de. 

 
2. Diese öffentliche Bekanntmachung dient auch der Benachrichtigung der  
 

a) vom Bund oder Land anerkannten Naturschutzvereinigungen 
 

b) sowie den sonstigen Vereinigungen, soweit sich diese für den Umweltschutz einsetzen und nach den in anderen gesetzlichen 
Vorschriften zur Einlegung von Rechtsbehelfen in Umweltangelegenheiten vorgesehenen Verfahren anerkannt sind 
(Vereinigungen), 

 
von der Auslegung des Plans. 

 

mailto:poststelle@brms-nrw.de-mail.de
mailto:poststelle@brms.sec.nrw.de
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3. Bei der Durchführung des Anhörungs- und Planfeststellungsverfahrens werden personenbezogene Daten verarbeitet. Gemäß Art. 13 und 
14 der Verordnung (EU) 2016/679 (Datenschutzgrundverordnung – DSGVO) sind die betroffenen Personen hierüber zu informieren. In 
diesem Zusammenhang wird auf die „Hinweise zum Datenschutz in Planfeststellungsverfahren“ verwiesen, die auf der Internetseite der 
Bezirksregierung Münster unter www.brms.nrw.de/go/verfahren aufgerufen werden können. 
 
Die Verarbeitung personenbezogener Daten durch die Anhörungs- und Planfeststellungsbehörde beinhaltet auch die Weitergabe von 
Einwendungen und Stellungnahmen an die Vorhabenträgerin und den von ihr Beauftragten. Soweit Name und Anschrift von Einwendern 
zur ordnungsgemäßen Durchführung des Verfahrens nicht erforderlich sind, können diese auf Verlangen des Betroffenen durch die 
Anhörungs- und Planfeststellungsbehörde unkenntlich gemacht werden (§ 43a S. 1 Nr. 2 EnWG). 

 
4. In der Regel findet ein Erörterungstermin statt. Die Anhörungsbehörde kann auf eine Erörterung der rechtzeitig erhobenen Stellung-

nahmen und Einwendungen verzichten (§ 43a Nr. 3 EnWG). Findet ein Erörterungstermin statt, so wird dieser vorher ortsüblich bekannt 
gemacht werden. Ferner werden diejenigen, die rechtzeitig Einwendungen erhoben haben, bzw. bei gleichförmigen Einwendungen wird 
der Vertreter, von dem Termin gesondert benachrichtigt (§ 17 VwVfG NRW). Sind mehr als 50 Benachrichtigungen vorzunehmen, so 
können sie durch öffentliche Bekanntmachung ersetzt werden (§ 73 Abs. 6 S. 4 VwVfG NRW). 
 
Die Vertretung durch einen Bevollmächtigten ist möglich. Die Bevollmächtigung ist durch eine schriftliche Vollmacht nachzuweisen, die zu 
den Akten der Anhörungsbehörde zu geben ist. 
 
Bei Ausbleiben eines Beteiligten in dem Erörterungstermin kann auch ohne ihn verhandelt werden. Das Anhörungsverfahren ist mit 
Abschluss des Erörterungstermins beendet. 
 
Der Erörterungstermin ist nicht öffentlich. 
 

5. Durch Einsichtnahme in die Planunterlagen, Erhebung von Einwendungen und Stellungnahmen, Teilnahme am Erörterungstermin oder 
Vertreterbestellung entstehende Kosten werden nicht erstattet. 

 
6. Entschädigungsansprüche, soweit über sie nicht in der Planfeststellung dem Grunde nach zu entscheiden ist, werden nicht im 

Erörterungstermin, sondern in einem gesonderten Entschädigungsverfahren behandelt. 
 
7. Über die Einwendungen und Stellungnahmen wird nach Abschluss des Anhörungsverfahrens durch die Planfeststellungsbehörde 

entschieden. Die Zustellung der Entscheidung (Planfeststellungsbeschluss) an die Einwender und diejenigen, die eine Stellungnahme 
abgegeben haben, kann durch öffentliche Bekanntmachung ersetzt werden, wenn mehr als 50 Zustellungen vorzunehmen sind (§ 74 
Abs. 5 S. 1 VwVfG NRW). 

 
8. Vom Beginn der Auslegung des Planes an tritt die Veränderungssperre nach § 44a EnWG in Kraft. Darüber hinaus steht ab diesem 

Zeitpunkt dem Vorhabenträger ein Vorkaufsrecht an den vom Plan betroffenen Flächen zu (§ 44a Abs. 3 EnWG). 
 
9. Da für das Vorhaben eine Umweltverträglichkeitsprüfung durchgeführt wird, wird darauf hingewiesen, 

 

 dass die für das Verfahren und für die Entscheidung über die Zulässigkeit des Vorhabens sowie für Äußerungen und Nachfragen 
zuständige Behörde die Bezirksregierung Münster, hier das Verkehrsdezernat, ist, 

 

 dass über die Zulässigkeit des Vorhabens durch Planfeststellungsbeschluss entschieden werden wird, 
 

 dass die Anhörung zu den ausgelegten Planunterlagen auch die Einbeziehung der Öffentlichkeit zu den Umweltauswirkungen des 
Vorhabens gemäß §§ 18 Abs. 1 und 19 Abs. 1 UVPG ist und 

 

 dass die ausgelegten Planunterlagen die nach § 16 Abs. 1 und 3 UVPG entscheidungserheblichen Unterlagen für die 
Umweltverträglichkeitsprüfung beinhalten. Folgende umweltbezogene Unterlagen sind in den Planunterlagen enthalten: 
 

Anlage Nr.  Bezeichnung der Planunterlage Verfasser Datum 

00 Allgemeinverständliche  
Zusammenfassung 

Environment 29.07.2019 

01  Erläuterungsbericht Open Grid  
Europe  

29.07.2019 

10 Wasserrechtliche Belange Dr. Spang 31.07.2019 

12 UVP-Bericht Environment  29.07.2019 

13 Landschaftspflegerischer  
Begleitplan 

Environment 29.07.2019 

14 Artenschutzfachbeitrag Environment 26.07.2019 

15 Fachgutachten  
Wasserrahmenrichtlinie 

Environment 29.07.2019 

 
10. Die Planunterlagen werden in den Städten Gelsenkirchen, Marl und Essen ausgelegt. Darüber hinaus sind die Planunterlagen für die 

Dauer der Auslegung auch auf der Internetseite der Bezirksregierung Münster unter www.brms.nrw.de/go/verfahren abrufbar. Außerdem 
sind der Inhalt der Bekanntmachung sowie die auszulegenden Unterlagen gemäß § 20 UVPG über das zentrale Internetportal des 
Landes Nordrhein-Westfalen unter www.uvp.nrw.de zugänglich. Maßgeblich ist jedoch der Inhalt der ausgelegten Unterlagen (§ 27a Abs. 
1 S. 4 VwVfG NRW i. V. m. § 20 Abs. 2 S. 2 UVPG). 

 
Gelsenkirchen, 20. August 2019 

I. A. Dr. Bernhard  
 
 
  

http://www.brms.nrw.de/go/verfahren
http://www.brms.nrw.de/go/verfahren
http://www.uvp.nrw.de/
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Referat 62 (Vermessung und Kataster) 
 
Fortschreibung des Mietspiegels für den nicht preisgebundenen Wohnraum im Stadtgebiet Gelsenkirchen mit Stand 1. September 
2019 
 
Der Arbeitskreis Mietspiegel in der Stadt Gelsenkirchen hat am 15.07.2019 eine Anpassung des Mietspiegels aus dem Jahr 2017 beschlossen. 
Mitgewirkt haben die Stadt Gelsenkirchen, die Haus-, Wohnungs- und Grundeigentümervereine Gelsenkirchen und Buer sowie der Mieterverein 
Gelsenkirchen. Der Mietspiegel 2019 ist ab dem 01.09.2019 gültig und löst den Mietspiegel 2017 ab. 
 
Es handelt sich um eine Fortschreibung des Mietspiegels 2017 gemäß § 558c Abs. 3 des Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB). Hierbei erfolgte 
eine Anpassung an die Marktentwicklung. Durch diese Fortschreibungsmöglichkeit wurden die Mieten sowie die Zu- und Abschläge aus dem 
Jahr 2017 geändert. Eine neue Datenerhebung wurde nicht durchgeführt. 
 
Der Mietspiegel 2019 ist ab September unentgeltlich bei den Bürgercentern sowie den Geschäftsstellen des Mietervereins und von Haus & 
Grund erhältlich und kann ebenso auf der Homepage der Stadt Gelsenkirchen eingesehen werden. 
 
Auskünfte im Zusammenhang mit der Anwendung des Mietspiegels erteilen die Mitarbeiter der kommunalen Bewertungsstelle der Stadt 
Gelsenkirchen. 
 
Sprechzeiten: 
Mo - Do: 8.30 bis 12.00 Uhr und 14.00 bis 15.30 Uhr 
Fr: 8.30 bis 12.30 Uhr 
 
Kontakt per Mail: gutachterausschuss@gelsenkirchen.de 
 
Gelsenkirchen, 08. August 2019 

I. A. Mül le r  
 
 
Referat 69 (Verkehr) 
 
Bekanntmachung 
 
Straßenwidmung 
 
Gemäß § 6 des Straßen- und Wegegesetzes des Landes Nordrhein-Westfalen (StrWG NW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
23.09.1995 (GV NW S. 1028, ber. 1996 S. 81, 141, 216, 355; 2007 S. 327) wird hiermit bekannt gegeben, dass im Bereich der Gemarkung 
Bismarck, Flur 2, Flurstück 1478 die Straße Brockskamp dem öffentlichen Verkehr als Gemeindestraße gewidmet wird. 
(siehe Lageplanausschnitt) 
 
Träger der Straßenbaulast ist die Stadt Gelsenkirchen. 
 
Der Plan aus dem die Widmung ersichtlich ist, kann bei der Stadtverwaltung Gelsenkirchen, Referat Verkehr, Rathaus Buer, Goldbergstraße 
12, 45894 Gelsenkirchen, während der Dienstzeit eingesehen werden. 
 
Rechtsbehelfsbelehrung: 
Gegen die Widmung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Klage beim Verwaltungsgericht Gelsenkirchen erhoben werden. 
 
Gelsenkirchen, 15. August 2019 

I. V. Har ter  
 
 
  

mailto:gutachterausschuss@gelsenkirchen.de
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Bezirksregierung Münster  30. August 2019 
Dezernat 52 
Az.:52-500-0662646-1000/0056.U 
 
 

Öffentliche Bekanntmachung 

Bekanntmachung gemäß § 73 Abs. 3 des Verwaltungsverfahrensgesetzes (VwVfG) 

 

Die AGR Abfallentsorgungs-Gesellschaft Ruhrgebiet mbH (AGR), Im Emscherbruch 11, 45699 Herten, hat mit Datum vom 28.11.2018 bei der 
Bezirksregierung Münster einen Antrag auf Planfeststellung des Vorhabens Erhöhung und Erweiterung der Zentraldeponie Emscherbruch 
(ZDE) zur Schaffung zusätzlicher Volumina für Abfälle der Deponieklassen I, II und III einschließlich damit im Zusammenhang stehender 
Änderungen vorgelegt. 

Bekanntmachungen anderer Behörden und 

Körperschaften des öffentlichen Rechts II 
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Für dieses Vorhaben ist gemäß § 35 Abs. 2 des Kreislaufwirtschaftsgesetzes (KrWG) vom 24.02.2012 (BGBl. I S. 212 / FNA 2129-56) ein 
Planfeststellungsverfahren nach den Vorschriften der §§ 72 ff. des VwVfG vom 23.01.2003 (BGBl. I S. 102 / FNA 2016) - jeweils in der derzeit 
gültigen Fassung - durchzuführen. Für die Durchführung dieses Verfahrens ist die Bezirksregierung Münster nach § 2 Abs. 1 i. V. m. § 1 Abs. 2 
Nr. 2 und Anhang I der Zuständigkeitsverordnung Umweltschutz (ZustVU) vom 03.02.2015 (GV. NRW. S. 268 / SGV. NRW. 282) zuständig. 
  

In dem Planfeststellungsverfahren ist eine Umweltverträglichkeitsprüfung nach den Vorschriften des Gesetzes über die Umweltverträglichkeits-
prüfung (UVPG) vom 24.02.2010 (BGBl. I S. 94 / FNA 2129-20) - in der derzeit gültigen Fassung - durchzuführen. Durch die vorliegende 
Bekanntmachung erfolgt gleichzeitig die Unterrichtung der Öffentlichkeit über das Vorhaben gem. § 19 Abs. 1 UVPG. 
 

In der Zeit vom 21.01.2019 bis zum 20.02.2019 lag der o. g. Antrag der AGR bereits öffentlich zur Einsichtnahme aus. Jede/r, dessen Belange 

durch das beabsichtigte Vorhaben berührt sind, hatte in der Zeit vom 21.01.2019 bis zum 19.03.2019 Gelegenheit, Einwendungen gegen den 

Plan zu erheben. Die vorgetragenen Einwendungen und die vorliegenden Stellungnahmen der Träger öffentlicher Belange wurden vom 

09.07.2019 bis zum 11.07.2019 in der Emscher-Lippe-Halle in Gelsenkirchen erörtert. 

 

Alle bereits vorgebrachten Einwendungen bleiben Bestandteil des laufenden Verfahrens und müssen nicht erneut vorgetragen werden. Sie 

wurden bereits im vorgenannten Termin erörtert und gehen in die Entscheidung über den Antrag ein. Auch alle im Rahmen des o. g. 

Erörterungstermins vorgetragenen Sachverhalte und gestellten Anträge bleiben Gegenstand des Verfahrens und werden bei der Entschei-

dungsfindung berücksichtigt. 

 

Aufgrund einer Verkürzung der einmonatigen Einwendungsfrist um einen Tag erfolgt nunmehr, wie bereits im Erörterungstermin bekannt 

gegeben, eine erneute Auslegung der mit dem Schreiben der AGR vom 28.11.2018 vorgelegten Antragsunterlagen. 

 

Allgemeine Beschreibung des Vorhabens 

 

Die AGR betreibt im Bereich der Städte Gelsenkirchen und Herne die ZDE. Im Osten wird die Zentraldeponie durch die Wiedehopfstraße, im 
Westen durch den Holzbach, im Norden durch die Straße „Im Eichkamp“ und im Süden durch die Emscher begrenzt. Auf der ZDE werden „nicht 
gefährliche“ und „gefährliche“ Abfälle im Sinne des KrWG deponiert. 
  

Die ZDE verfügt hierfür über zwei unterschiedliche Ablagerungsbereiche, den H-Bereich und den S-Bereich. Im H-Bereich werden Abfälle, die 
die Zuordnungskriterien der Deponieklasse II einhalten, abgelagert und im S-Bereich Massenabfälle aus Industrie und Gewerbe sowie 
gefährliche Abfälle, die die Zuordnungskriterien der Deponieklasse III einhalten. Von der Ablagerung ausgeschlossen sind Abfälle entsprechend 
dem § 7 Deponieverordnung (DepV) vom 27.04.2009 (BGBl. I S. 900 / FNA 2129-27-2-22), hierzu gehören u. a. flüssige, ätzende, brand-
fördernde, explosive oder infektiöse Abfälle. 
  

Die gesamte ZDE wurde mit dem Planfeststellungsbeschluss (PFB) vom 06.12.1989 genehmigt. Die planfestgestellte Fläche der ZDE umfasst 
113 ha, davon entfallen ca. 85 ha auf die beiden Ablagerungsbereiche. Von der planfestgestellten Deponiefläche befinden sich ca. 100 ha auf 
dem Gebiet der Stadt Gelsenkirchen und ca. 13 ha auf dem Gebiet der Stadt Herne. Bisher wurden auf der ZDE ca. 28 Mio. m

3
 Abfall 

abgelagert. 
 

Der Antrag der AGR vom 28.11.2018 beinhaltet folgende wesentliche Änderung des aktuellen Deponiebetriebs: 

 

• Erweiterung der ZDE um einen neuen Ablagerungsbereich für Abfälle der Deponieklasse II im Norden des Standortes. Das 

zusätzliche Ablagerungsvolumen beträgt ca. 1,9 Mio. m
3
  

 

• Erhöhung der Deponie im vorhandenen Ablagerungsbereich für Abfälle der Deponieklasse III um max. 10 m im Hochpunkt (höchster 

Punkt der Deponie dann 138 m NHN). Das zusätzliche Volumen beträgt ca. 1,5 Mio. m
3
  

 

• Erhöhung der Deponie durch die Errichtung eines Bereichs zur Ablagerung von Abfällen der Deponieklasse I oberhalb der 

ehemaligen Ablagerung von Hausmüll. Das neu geschaffene Volumen beträgt ca. 1,2 Mio. m
3
. 

 

Darüber hinaus werden mit den vorgelegten Antragsunterlagen alle Änderungen am derzeit genehmigten Deponiebetrieb beantragt, die sich 
aus den drei genannten Teilvorhaben ergeben. Die Laufzeit der Deponie verlängert sich je nach Bereich um bis zu 10 Jahre. 

 

Zusammenfassend beinhaltet der Antrag für das gesamte o. g. Vorhaben die nachstehend genannten wesentlichen Einzelaspekte: 

 

• Erhöhung der ZDE um einen DK I-Bereich 

• Erhöhung der ZDE im DK III-Bereich um 10 m im Hochpunkt 

• Erweiterung der ZDE um einen DK II-Bereich (Nordbereich) 

• Erhöhung der Zwischenabdichtung des DK I-Bereichs (ehemalige Stell- und Wartungsfläche) 

• Änderung der genehmigten Oberflächenabdichtung im H-Bereich 

• Änderung der Entgasung im vorhandenen H-Bereich 

• Mitbehandlung der Sickerwässer des DK I- und DK II-Bereichs (Nordbereich) in der vorhandenen Sickerwasserbehandlungsanlage 

• Änderung der Oberflächenentwässerung 

• Errichtung einer Dichtwand im Norden/Nordosten zur Schließung der vorhandenen Schlitzwand 

• Änderung des Abfallartenkatalogs 

• Änderung der genehmigten Rekultivierung 

• Verlängerung der Lagerzeit im Notfall- und Revisionslager auf maximal zwei Jahre (hier handelt es sich um eine im 

Planfeststellungsverfahren konzentrierten Änderungsgenehmigungsantrag gem. § 16 Bundes-Immissionsschutzgesetz) 
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• Aufhebung des Bescheides vom 05.12.2012 zur Errichtung einer temporären qualifizierten Oberflächenabdeckung 

• Befristete Waldumwandlung für 10 Jahre gem. §§ 39 und 40 Landesforstgesetz (diese Entscheidung unterliegt ebenfalls der 

Konzentrationswirkung des § 75 VwVfG). 

 

Für das Vorhaben besteht nach § 9 und Anlage 1 Nr. 12.1 und Nr. 12.2.1 des UVPG die Pflicht zur Durchführung einer Umweltverträglichkeits-
prüfung. Die Antragsunterlagen umfassen daher neben den Angaben gem. § 19 DepV auch die gem. §§ 16 ff UVPG erforderlichen Unterlagen 
(Dokumentation der Ergebnisse der Umweltverträglichkeitsuntersuchung (UVU) in einem Bericht zu den voraussichtlichen Umweltauswirkungen 

des Vorhabens (UVP-Bericht); s. Ordner 4 der Antragsunterlagen). Der UVP-Bericht beinhaltet auch eine allgemein verständliche, nicht 

technische Zusammenfassung zu den voraussichtlichen Umweltauswirkungen des Vorhabens (Seite 256 im UVP-Bericht). 
 

Im Rahmen der UVU wurden folgende Fachgutachten zur Bewertung der im Zusammenhang mit dem Vorhaben „Erhöhung und Erweiterung 
der ZDE“ entstehenden Emissionen und den hieraus resultierenden Immissionen erarbeitet: 
 

• Immissionsprognose für Staub und Staubinhaltsstoffe (Ordner 4, Nr. 14.2) 

• Immissionsmessungen im Umfeld der ZDE (Ordner 4, Nr. 14.2.1) 

• Orientierende Bestimmung des Schwebstaubanteils PM10 und PM 2,5 beim Abkippen und Einbau von DK I-, DK II- und DK III-

Abfällen (Ordner 5, Nr. 14.2.2) 

• Gutachten zu den Geräuschemissionen und -immissionen (Ordner 5, Nr. 14.3) 

• Gutachterliche Stellungnahme zu den Geruchsimmissionen verursacht durch die Zentraldeponie Emscherbruch nach geplanter 

Erweiterung und Erhöhung (Ordner 5, Nr. 14.4) 

• Bericht über die Durchführung einer Rasterbegehung gemäß Geruchsimmissions-Richtlinie (GIRL) im Umfeld der Zentraldeponie 

Emscherbruch (Ordner 5, Nr. 14.4.1) 

• Bericht über die Durchführung von Emissionsmessungen in der Abluft ausgesuchter Emittenten auf der ZD Emscherbruch (2016) 

(Ordner 5, Nr. 14.4.2) 

• Bericht über die Durchführung von Emissionsmessungen in der Abluft ausgesuchter Emittenten auf der ZD Emscherbruch (2018) 

(Ordner 5, Nr. 14.4.3) 

• Gutachten – Erschütterungsprognose zur geplanten Erweiterung und Erhöhung der ZDE (Ordner 6, Nr. 14.5) 

• Geplante Erweiterung und Erhöhung der Zentraldeponie Emscherbruch – Klimagutachten (Ordner 6, Nr. 14.6) 

• Verkehrsuntersuchung für die Erweiterung und Erhöhung der ZD Emscherbruch (Ordner 6, Nr. 14.7) 

• Hydrogeologisches Gutachten (Ordner 6, Nr. 14.8) 

 

Darüber hinaus wurden im Rahmen des UVP-Berichts die nachfolgenden Beiträge berücksichtigt: 
 

• Landschaftspflegerischer Begleitplan (Ordner 6, Nr. 14.9) 

• Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag (Ordner 7, Nr. 14.10) 

• Erweiterung und Erhöhung der Deponie - Faunistische Bestandserfassungen (Ordner 7, Nr. 14.10.1) 

• Nachweis zu den Setzungen und Verformungen sowie zur Standsicherheit der geplanten Erweiterung und Erhöhung der ZDE (Ordner 

7, Nr. 14.12.1). 

 

Ebenfalls Bestandteil der Antragsunterlagen ist der Nachweis für die Notwendigkeit der Erhöhung und Erweiterung der ZDE, Bedarfsnachweis 
(Ordner 1, Nr. 2.1). 
 

Bekanntmachung der Auslegung 

 

Der Plan (die Antragsunterlagen bestehend aus Zeichnungen, Gutachten und Erläuterungen), aus dem sich Art, Umfang, Anlass und Lage des 
Vorhabens ergeben, liegt gemäß § 38 Abs. 1 Satz 1 KrWG i. V. m. § 73 Abs. 3 Satz 1, Abs. 4 und 5 VwVfG und § 19 UVPG einen Monat lang in 
der Zeit vom 
 

03.09.2019 bis einschließlich 04.10.2019 

 

an folgenden Stellen zur Einsichtnahme aus: 
 

a) Stadt Gelsenkirchen 

Umweltreferat, Raum 3.03  
Ansprechpartner: Herr Pancke / Herr Hymmen 
Rathausplatz 1 
45894 Gelsenkirchen 
 

Zeiten:  Montag bis Donnerstag  08:30 Uhr bis 15:30 Uhr  

  Freitags  08:30 Uhr bis 12:30 Uhr  

 

b) Stadt Herne 

Fachbereich 51 - Umwelt und Stadtplanung, Zimmer A 206 
Ansprechpartner: Herr Krieter 
Langekampstraße 36 
44652 Herne 
 

Zeiten:  Montag bis Donnerstag  08:00 Uhr bis 12:00 Uhr  

    13:30 Uhr bis 16:00 Uhr  
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  Freitags  08:00 Uhr bis 12:00 Uhr  

 

c) Stadt Herten 

Fachbereich 2 - Bauordnung, Raum 222 
Ansprechpartner/in: Frau Quick / Herr Vatteroth 
Kurt-Schumacher-Str. 2 
45699 Herten 
 

Zeiten:  Montag  08:00 Uhr bis 16:00 Uhr  

  Dienstag und Mittwoch  08:00 Uhr bis 12:30 Uhr  

  Donnerstag  08:00 Uhr bis 12:30 Uhr  

    14:30 Uhr bis 17:30 Uhr  

  Freitags  08:00 Uhr bis 12:30 Uhr  

 

d) Bezirksregierung Münster 

Dezernat 52, Raum N 4019 (4. Etage) 
Ansprechpartner/in: Frau Stegemann / Frau Egemann 
Albrecht-Thaer-Straße 9 
48147 Münster 
 

Zeiten: Montag bis Donnerstag 08:00 Uhr bis 16:00 Uhr 
 Freitag 08:00 Uhr bis 12:00 Uhr 

 

Hinweis: 

Am Tag der Deutschen Einheit dem 03.10.2019 sind die unter a) bis d) genannten Stellen geschlossen. 

 
Gleichzeitig wird die vorliegende öffentliche Bekanntmachung entsprechend den Anforderungen des § 27 a VwVfG auch auf der Internetseite 
der Bezirksregierung Münster veröffentlicht: 
 

http://www.bezregmuenster.de/de/service/bekanntmachungen/verfahren/deponien/AGR_zentraldeponie_emscherbruch/index.html  
 

(alternativ zu erreichen über: Internetseite der BR MS auf bezreg-muenster.de aufrufen  Klick auf „Bekanntmachungen“  Klick auf 
„Verfahren“  Klick auf „Deponien“  Klick auf „AGR mbH – Erweiterung der Zentraldeponie Emscherbruch in Gelsenkirchen“). 
 

Auf dieser Internetseite wird für die Dauer des o. g. Zeitraums der Auslegung auch ein Link zu den Antragsunterlagen führen. Die 
Antragsunterlagen werden somit parallel auf der Internetseite der Bezirksregierung Münster zugänglich gemacht. 
  

Weiterhin können für die Dauer der Auslegung die vorgenannten Unterlagen gemäß § 20 UVPG auch über das zentrale Internetportal 
https://uvpverbund.de/nw abgerufen werden 
 
(alternativ zu erreichen über: Startseite des UVP-Portals auf uvp-verbund.de aufrufen und als Suchbegriff „ZDE“ eingeben).  
 

Maßgeblich ist der Inhalt der zur Einsichtnahme bei den o.g. Stellen ausliegenden Antragsunterlagen. 
 

Gemäß § 21 Abs. 2 UVPG kann jede/r, dessen Belange durch das Vorhaben berührt werden, ab dem Zeitpunkt des Beginns der Auslegung, 
dem 03.09.2019, bis 1 Monat nach Ablauf der Frist der Auslegung der Unterlagen, also spätestens bis zum 
 

06.11.2019 

 
Einwendungen gegen den Plan erheben. Wie bereits vorstehend ausgeführt, werden bereits vorgetragene Einwendungen berücksichtigt und 
müssen nicht erneut vorgebracht werden. 
 

Vereinigungen nach § 73 Abs. 4 Satz 5 VwVfG, die auf Grund einer Anerkennung nach anderen Rechtsvorschriften befugt sind, Rechtsbehelfe 
nach der Verwaltungsgerichtsordnung gegen die Entscheidung nach § 74 VwVfG einzulegen, können innerhalb der Einwendungsfrist 
Stellungnahmen zu dem Plan abgeben. Auch hier gilt, die bereits abgegebenen Stellungnahmen behalten ihr Gültigkeit und müssen nicht 
erneut vorgelegt werden. 
 

Die Einwendungen oder Stellungnahmen sind schriftlich oder zur Niederschrift an die Bezirksregierung Münster oder eine der o.g. Stellen zu 
richten. Mit Ablauf der genannten Einwendungsfrist / Äußerungsfrist sind gemäß § 73 Abs. 4 Satz 3 VwVfG / § 21 Abs. 4 UVPG alle 
Einwendungen und Stellungnahmen / Äußerungen ausgeschlossen, die nicht auf besonderen privatrechtlichen Titeln beruhen. Dieser 
Einwendungsausschluss gilt nicht für ein sich anschließendes Gerichtsverfahren. 
 

Gemäß § 3 a VwVfG sind Einwendungen, die per E-Mail erhoben werden, nur zulässig, wenn die Empfängerbehörde hierfür einen Zugang 
eröffnet hat und die E-Mails mit einer qualifizierten elektronischen Signatur nach dem Signaturgesetz versehen sind. Eine Signierung mit einem 
Pseudonym ist nicht zulässig. 
 

Die Bezirksregierung Münster hat diesen Zugang eröffnet und es gilt Folgendes: 
 

Die Einwendung kann auch durch Übermittlung eines elektronischen Dokuments mit qualifizierter elektronischer Signatur an die elektronische 
Poststelle der Bezirksregierung Münster erhoben werden. Die E-Mail-Adresse lautet: 

poststelle@brms.sec.nrw.de  

 

Die Einwendung kann auch durch De-Mail in der Sendevariante mit bestätigter sicherer Anmeldung nach dem De-Mail-Gesetz bei der 
Bezirksregierung Münster erhoben werden. Die De-Mail-Adresse lautet: 

poststelle@brms-nrw.de-mail.de  

http://www.bezreg-muenster.de/de/service/bekanntmachungen/verfahren/deponien/AGR_zentraldeponie_emscherbruch/index.html
http://www.bezreg-muenster.de/de/service/bekanntmachungen/verfahren/deponien/AGR_zentraldeponie_emscherbruch/index.html
http://www.bezreg-muenster.de/de/service/bekanntmachungen/verfahren/deponien/AGR_zentraldeponie_emscherbruch/index.html
http://www.bezreg-muenster.de/de/service/bekanntmachungen/verfahren/deponien/AGR_zentraldeponie_emscherbruch/index.html
https://uvp-verbund.de/nw
https://uvp-verbund.de/nw
https://uvp-verbund.de/nw
https://uvp-verbund.de/nw
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Eine einfache E-Mail erfüllt diese Anforderungen nicht. 

 

Im Rahmen des Anhörungsverfahrens werden personenbezogene Daten erhoben. Informationen zu dieser Datenerhebung können Sie unter 
http://www.bezregmuens- 
ter.de/de/service/bekanntmachungen/verfahren/deponien/AGR_zentraldeponie_ems cherbruch/index.html  einsehen (alternativ zu erreichen 
über: Internetseite der BR MS auf bezreg-muenster.de aufrufen  Klick auf „Bekanntmachungen“  Klick auf „Verfahren“  Klick auf 
„Deponien“  Klick auf „AGR mbH – Erweiterung der Zentraldeponie Emscherbruch in Gelsenkirchen“). Zudem wird das Informationsblatt mit 
den Planunterlagen ausgelegt. 
 

Die Erhebung einer fristgerechten Einwendung bzw. Stellungnahme setzt voraus, dass aus der Einwendung oder der Stellungnahme zumindest 
der geltend gemachte Belang und die Art der Beeinträchtigung hervorgehen, die Einwendung oder Stellungnahme unterschrieben und mit 
einem lesbaren Namen und Anschrift versehen ist. Einwendungen und Stellungnahmen / Äußerungen ohne diesen Mindestgehalt sind 
unbeachtlich. Bei Einwendungen, die von mehr als 50 Personen auf Unterschriftslisten unterzeichnet oder in Form vervielfältigter gleichlau-
tender Texte eingereicht werden (gleichförmige Eingaben gem. § 17 VwVfG), ist auf jeder mit einer Unterschrift versehenen Seite ein 
Unterzeichner mit Namen und Anschrift als Vertreter der übrigen Unterzeichner zu bezeichnen. Anderenfalls können diese Einwendungen 
unberücksichtigt bleiben. 
 

Die Einwendungen und Stellungnahmen werden an den Träger des Vorhabens, die AGR, sowie die beteiligten Behörden zur Stellungnahme 
weitergegeben. Auf Verlangen der jeweiligen Einwender/innen wird deren Namen und Anschrift unkenntlich gemacht, soweit diese Angaben 
nicht zur Beurteilung des Inhalts der Einwendung oder Stellungnahme erforderlich sind. 
 

Nach Ablauf der Einwendungsfrist werden neue, bisher nicht vorgetragene Einwendungen, d. h. Einwendungen, die neue Sachverhalte 
beinhalten, die innerhalb der o. g. Fristen gegen den Plan erhobenen wurden und neue rechtzeitig abgegebene Stellungnahmen von 
Vereinigungen nach § 73 Abs. 4 Satz 5 VwVfG sowie ggf. ergänzende Stellungnahmen der Behörden zu dem Plan mit dem Träger des 
Vorhabens, den Behörden, den Betroffenen sowie denjenigen, die Einwendungen erhoben oder Stellungnahmen abgegeben haben, erörtert. 
 

Der Erörterungstermin wird mindestens eine Woche vorher ortsüblich bekannt gemacht. Der Träger des Vorhabens (die AGR), die Behörden 
und diejenigen, die Einwendungen erhoben bzw. Stellungnahmen abgegeben haben, werden von dem Erörterungstermin benachrichtigt. Sind 
außer der Benachrichtigung des Trägers des Vorhabens und der Behörden mehr als 50 Benachrichtigungen vorzunehmen, so können diese 
Benachrichtigungen durch öffentliche Bekanntmachung ersetzt werden. Ebenso kann die Zustellung der Entscheidung über die Einwendungen 
durch öffentliche Bekanntmachung ersetzt werden, wenn mehr als 50 Zustellungen vorzunehmen sind. Bei Ausbleiben einer/es Beteiligten in 
dem Erörterungstermin kann auch ohne sie/ihn verhandelt werden. 
 

Weitere Informationen sowie Äußerungen und Fragen zum Verfahren können bis zum Ablauf der Auslegungsfrist bei der für das Verfahren 
zuständigen Behörde, der Bezirksregierung Münster, angefordert bzw. eingereicht werden. Es wird darauf hingewiesen, dass die 
Einwendungsfrist von dem Zeitpunkt der Übermittlung angeforderter Informationen bzw. Beantwortung gestellter Fragen unberührt bleibt. 
 

Kosten, die durch die Einsichtnahme in die Planunterlagen und die Teilnahme an dem Erörterungstermin entstehen, können nicht erstattet 
werden. 
 

Über alle vorgebrachten Einwendungen und Stellungnahmen wird nach Abschluss des Anhörungsverfahrens durch die Planfeststellungs-
behörde entschieden. Die Zustellung der Entscheidung (Planfeststellungsbeschluss) an die Einwender/innen und diejenigen, die eine 
Stellungnahme abgegeben haben, kann durch öffentliche Bekanntmachung ersetzt werden, wenn mehr als 50 Zustellungen vorzunehmen sind. 
 

Münster, den 30.08.2019 

 

Im Auftrag 

gez. Norbert Vo lker i  

 

 
Anlage 
 
Hinweise zum Datenschutz in Planfeststellungsverfahren 
 

Name und Kontaktdaten des Verantwortlichen 
Bezirksregierung Münster 
Domplatz 1-3 
48143 Münster 
Telefon: +49 (0) 251 411-0 
Telefax: +49 (0) 251 411-2525 
E-Mail: poststelle@brms.nrw.de 
Internet: http://www.bezreg-muenster.de/de/index.html  

 

Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten 
Bezirksregierung Münster 
Behördlicher Datenschutzbeauftragter 
Domplatz 1-3 
48143 Münster 
Telefon: +49 (0) 251 411-0 
Telefax: +49 (0) 251 411-2525 
E-Mail: datenschutz@brms.nrw.de  

 

Zwecke und Rechtsgrundlagen der Verarbeitung personenbezogener Daten 
Für die Durchführung von Planfeststellungsverfahren durch die Bezirksregierung Münster als Anhörungs- und Planfeststellungsbehörde gelten 
grundsätzlich die §§ 72 bis 78 des Verwaltungsverfahrensgesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (VwVfG NRW) in Verbindung mit den 
besonderen Vorgaben der jeweiligen Fachplanungsgesetze. Diese rechtlichen Anforderungen an das Planfeststellungsverfahren bedingen die 

http://www.bezreg-muenster.de/de/service/bekanntmachungen/verfahren/deponien/AGR_zentraldeponie_emscherbruch/index.html
http://www.bezreg-muenster.de/de/service/bekanntmachungen/verfahren/deponien/AGR_zentraldeponie_emscherbruch/index.html
http://www.bezreg-muenster.de/de/service/bekanntmachungen/verfahren/deponien/AGR_zentraldeponie_emscherbruch/index.html
http://www.bezreg-muenster.de/de/service/bekanntmachungen/verfahren/deponien/AGR_zentraldeponie_emscherbruch/index.html
http://www.bezreg-muenster.de/de/service/bekanntmachungen/verfahren/deponien/AGR_zentraldeponie_emscherbruch/index.html
http://www.bezreg-muenster.de/de/service/bekanntmachungen/verfahren/deponien/AGR_zentraldeponie_emscherbruch/index.html
http://www.bezreg-muenster.de/de/index.html
http://www.bezreg-muenster.de/de/index.html
http://www.bezreg-muenster.de/de/index.html
http://www.bezreg-muenster.de/de/index.html
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Verarbeitung personenbezogener Daten der Verfahrensbeteiligten durch die Anhörungs- und Planfeststellungsbehörde wie nachfolgend 
beschrieben. 
 

Verarbeitung personenbezogener Daten durch Verwendung und Weitergabe des Plans 

Zur Durchführung eines Planfeststellungsverfahrens erstellt der Träger des Vorhabens den sogenannten Plan, der das Vorhaben, seinen 
Anlass und die von dem Vorhaben betroffenen Grundstücke und Anlagen erkennen lässt und reicht ihn bei der Anhörungsbehörde ein, § 73 
Absatz 1 VwVfG NRW. Dieser Plan ist durch die Anhörungsbehörde an die betroffenen Träger öffentlicher Belange (Fachbehörden und 
Versorgungsunternehmen, deren Aufgabenbereich berührt wird) und an die anerkannten Naturschutzvereinigungen weiterzugeben und in den 
von dem Vorhaben betroffenen Gemeinden auszulegen. Aus Datenschutzgründen werden zu diesen Zwecken ausschließlich anonymisierte 
Unterlagen verwendet. 

Zur Wahrnehmung ihrer gesetzlichen Aufgaben ist es jedoch darüber hinaus erforderlich, dass sowohl der Anhörungs- und Planfest-
stellungsbehörde als auch den Kommunen, die von dem Vorhaben betroffen sind, der Plan in nicht-anonymisierter Form vorliegt. Für die 
Planfeststellungsbehörde ist es im Rahmen der von ihr zu treffenden Abwägungsentscheidung über die Zulässigkeit des Vorhabens 
unabdingbar, über alle maßgeblichen Belange ausreichend informiert zu sein; dazu gehören u. a. auch die Eigentumsverhältnisse bezüglich der 
von dem Vorhaben betroffenen Grundstücke und Anlagen, um Art und Ausmaß der Betroffenheit ermitteln und bewerten zu können. Die 
Kommunen haben außerdem die nicht ortsansässig Betroffenen, deren Person und Aufenthalt bekannt sind oder sich innerhalb einer 
angemessenen Frist ermitteln lässt, von der Auslegung des Plans zu benachrichtigen, § 73 Absatz 5 Satz 3 VwVfG NRW. Dazu ist eine 
Kenntnis über die Eigentumsverhältnisse unabdingbar, weswegen ihnen durch die Anhörungsbehörde ein Plan in nicht-anonymisierter Form zur 
Verfügung gestellt wird. Des Weiteren haben sowohl die Planfeststellungsbehörde als auch die von dem Vorhaben betroffenen Kommunen den 
Bürgern Auskunft über das Ausmaß ihrer Betroffenheit zu geben. Auch hierfür ist eine Kenntnis über Eigentumsverhältnisse bezüglich der von 
dem Vorhaben betroffenen Grundstücke und Anlagen unerlässlich. 
  

Die Rechtsgrundlage für diese Verarbeitung personenbezogener Daten bildet Artikel 6 Absatz 1 Unterabsatz 1 Buchstabe e in Verbindung 
mit Absatz 3 der Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. April 2016 zum Schutz natürlicher Personen 
bei der Verarbeitung personenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-
Grundverordnung - DSGVO) in Verbindung mit § 3 Absatz 1 Datenschutzgesetz Nordrhein- Westfalen (DSG NRW) in Verbindung mit § 73 
VwVfG NRW. Die Weitergabe von personenbezogenen Daten als Unterform der Verarbeitung ist daneben durch die speziellere Rechts-
grundlage des Artikel 6 Absatz 1 Unterabsatz 1 Buchstabe e in Verbindung mit Absatz 3 DSGVO in Verbindung mit § 3 Absatz 1 und § 8 Absatz 
2 Satz 1 DSG NRW in Verbindung mit § 73 VwVfG NRW gedeckt. Ihre Einwilligung ist daher in beiden Fällen gemäß Artikel 6 Absatz 1 
Unterabsatz 1 Buchstabe a DSGVO nicht erforderlich. 
 

Verarbeitung personenbezogener Daten im Rahmen von Einwendungen 

Nach Ablauf der Einwendungsfrist ist es die Aufgabe der Anhörungsbehörde, die rechtzeitig gegen den Plan erhobenen Einwendungen sowie 
die rechtzeitig abgegebenen Stellungnahmen der Behörden und Vereinigungen zu dem Plan mit dem Träger des Vorhabens, den Behörden, 
den Betroffenen sowie denjenigen, die Einwendungen erhoben oder Stellungnahmen abgegeben haben, zu erörtern, § 73 Absatz 6 VwVfG 
NRW. Die Erörterung dient unter anderem dem Ziel, einen Interessenausgleich herbeizuführen und die Planung gegebenenfalls anzupassen. 
Schließlich hat die Planfeststellungsbehörde im Rahmen des Planfeststellungsbeschlusses über alle eingegangenen Einwendungen und 
Stellungnahmen zu entscheiden, über die bei der Erörterung keine Einigung erzielt worden ist, § 74 Abs. 2 S. 1 VwVfG NRW. 

Zur sachgerechten Wahrnehmung der zuvor beschriebenen Aufgaben verarbeitet die Anhörungs- und Planfeststellungsbehörde die personen-
bezogenen Daten in Ihren Einwendungen und gibt die Einwendungen auch an den Vorhabenträger weiter. Die Einwendungen werden dem 
Vorhabenträger dabei grundsätzlich in nicht anonymisierter Form zugeleitet. 
 
Die Weitergabe der Einwendungen dient zunächst dem Informationsaustausch unter den Verfahrensbeteiligten, zu denen der Vorhabenträger 
als Antragsteller gehört. Dem Vorhabenträger ist zudem, genau wie den Einwenderinnen und Einwendern, rechtliches Gehör zur bevor-
stehenden Planfeststellungsentscheidung zu gewähren. Hierzu ist eine Weiterleitung der Einwendungen in nicht anonymisierter Form 
erforderlich. Die Betroffenen bringen die Einwendungen selbst mit dem Ziel, dass sie bei der Entscheidung über das Planfeststellungsverfahren 
berücksichtigt werden, in das Anhörungsverfahren ein. Die Weitergabe der Einwendungen in nicht anonymisierter Form dient zuletzt auch 
genau diesem Ziel. Der Vorhabenträger muss sich mit diesen Einwendungen unter Beachtung der Angaben zu Personen und persönlichen 
Situationen (z. B. Wohnort) der Einwender auseinandersetzen und diese im weiteren Verlauf des Verfahrens hinreichend berücksichtigen. Im 
Erörterungstermin müssen sich die Einwenderinnen und Einwender ebenso wie in einem etwa nachfolgenden gerichtlichen Verfahren mit ihren 
persönlichen Daten zu erkennen geben. Die Einwendungen können somit nicht von der konkreten Person des Einwenders oder der Einwen-
derin und mithin von seinen personenbezogenen Daten gelöst werden. 
 

Die Rechtsgrundlage für diese Verarbeitung personenbezogener Daten bildet ebenfalls Artikel 6 Absatz 1 Unterabsatz 1 Buchstabe e in 
Verbindung mit Absatz 3 DSGVO in Verbindung mit § 3 Absatz 1 DSG NRW in Verbindung mit §§ 73 und 74 VwVfG NRW, wobei auch hier die 
Weitergabe von personenbezogenen Daten als Unterform der Verarbeitung durch die speziellere Rechtsgrundlage des Artikel 6 Absatz 1 
Unterabsatz 1 Buchstabe e in Verbindung mit Absatz 3 DSGVO in Verbindung mit § 3 Absatz 1 und § 8 Absatz 2 Satz 1 DSG NRW in 
Verbindung mit § 73 VwVfG NRW gedeckt ist. Auch für diese Verarbeitungstätigkeiten ist daher Ihre Einwilligung nicht erforderlich. 
 

Kategorien von Empfängern personenbezogener Daten 
Personenbezogene Daten, die im Plan enthalten sind, werden den von dem Vorhaben betroffenen Kommunen zur Erfüllung ihrer gesetzlichen 
Aufgaben übermittelt. 

Personenbezogene Daten, die in Einwendungen enthalten sind, werden durch die Anhörungsbehörde an den Vorhabenträger zur Wahrung 
seiner verfahrensrechtlichen Aufgaben weitergeleitet. 

Hinweis: Wie oben dargestellt, wird daneben der Plan in anonymisierter Form, d. h. ohne personenbezogene Daten, in den von dem Vorhaben 

betroffenen Gemeinden ausgelegt sowie den Trägern öffentlicher Belange zur Stellungnahme zugeleitet. Im Einzelfall können daneben auch 

Einwendungen in anonymisierter Form an Träger öffentlicher Belange weitergeleitet werden, soweit dieses erforderlich ist. Des Weiteren wird 

sich mit den Einwendungen in anonymisierter Form im Planfeststellungsbeschluss auseinandergesetzt. Vorsorglich wird in diesem Zusam-

menhang darauf hingewiesen, dass auch bei der Anonymisierung von Einwendungen und Unterlagen im Gesamtzusammenhang möglicher-

weise ein Personenbezug herstellbar bleibt. 

Dauer der Speicherung der personenbezogenen Daten  
Ihre personenbezogenen Daten werden ausschließlich für die Durchführung des Planfeststellungsverfahrens verarbeitet. Sie werden nur so 
lange gespeichert, wie es unter Beachtung der gesetzlichen Aufbewahrungspflichten zur Erfüllung der vorgenannten Aufgaben erforderlich ist, 
mindestens jedoch bis zum Eintritt der Bestandskraft der Entscheidung. Grundlegende Hinweise zu Aufbewahrungsfristen stellt das 



Stadt Gelsenkirchen – Amtsblatt 2019 – Nr. 35/30. August 2019  897 

Landesarchiv Nordrhein-Westfalen unter 
http://www.archive.nrw.de/lav/abteilungen/fachbereich_grundsaetze/BilderKartenLogosDateien/Behoerdeninformation/Bausteine_II_Aufbewahru
ngsfristen_1-0.pdf zur Verfügung. 
 

Rechte der betroffenen Personen  
Ihnen stehen, soweit von Ihnen personenbezogene Daten verarbeitet werden, als betroffene Person im Sinne der DSGVO die nachfolgenden 
Rechte zu: 

• Werden Ihre personenbezogenen Daten verarbeitet, so haben Sie das Recht, Auskunft über die zu Ihrer Person gespeicherten Daten 

zu erhalten (Art. 15 DSGVO). 

• Sollten unrichtige personenbezogene Daten verarbeitet werden, steht Ihnen ein Recht auf Berichtigung zu (Art. 16 DSGVO). 

• Liegen die gesetzlichen Voraussetzungen vor, so können Sie die Löschung oder Einschränkung der Verarbeitung verlangen (Art. 17 

und 18 DSGVO). 

• Daneben können Sie der Verarbeitung Ihrer persönlichen Angaben mit nachvollziehbarer substantiierter Begründung widersprechen 

(Art. 21 DSGVO). Das setzt voraus, dass im persönlichen Einzelfall ein über das Interesse des Vorhabenträgers hinausgehendes 

persönliches Interesse an der Geheimhaltung der personenbezogenen Daten vorliegt. Ein bloßer, nicht nachvollziehbar begründeter 

Hinweis, der Weiterleitung der personenbezogenen Daten werde widersprochen, reicht nicht aus, um eine erforderliche Interessen-

abwägung vornehmen zu können und personenbezogene Daten gegebenenfalls nicht weiterzuleiten. 

 

Es besteht ein Beschwerderecht bei der für den Datenschutz zuständigen Aufsichtsbehörde, der Landesbeauftragten für Datenschutz- und 
Informationsfreiheit Nordrhein-Westfalen. 
  

Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit Nordrhein-Westfalen  
Postfach 20 04 44 
40102 Düsseldorf 
Telefon: +49 (0) 211 38424-0 
Telefax: +49 (0) 211 38424-10 
E-Mail: poststelle@ldi.nrw.de  

Internet: https://www.ldi.nrw.de/index.php  

 

Informationen zum elektronischen Postverkehr 
Wie aus der öffentlichen Bekanntmachung ersichtlich, können die Einwendungen gegen den Plan schriftlich oder zur Niederschrift erhoben 
werden. Hierbei wird grundsätzlich ebenfalls die elektronische Kommunikation zugelassen, § 3a VwVfG NRW. Bitte beachten Sie allerdings, 
dass nur eine elektronische Übermittlung über die in der öffentlichen Bekanntmachung genannten Wege den Formvorschriften genügt und den 
Schutz Ihrer personenbezogenen Daten bestmöglich sichert. Die Übermittlung der Einwendung durch einfache E-Mail ist weder verfahrens-
rechtlich zulässig noch zum Schutz Ihrer personenbezogenen Daten ausreichend. Informationen, die Sie unverschlüsselt per E-Mail an die 
Anhörungsbehörde senden, können möglicherweise auf dem Übertragungsweg von Dritten gelesen werden. 
 
Vorstehende Bekanntmachung der Bezirksregierung Münster wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
 
Gelsenkirchen, 16. August 2019 

I. A. Dr. Bernhard  
 
 

Stadtwerke Gelsenkirchen GmbH 
 

Gelsenkirchen 
 

HRB 702 (Amtsgericht Gelsenkirchen) 
 
 

Die Amtszeit des bisherigen Aufsichtsrates der Stadtwerke Gelsenkirchen GmbH endete am 19. Juni 2019. Der neu gewählte Aufsichtsrat des 
Unternehmens setzt sich wie folgt zusammen: 
 
Frank Baranowski, Oberbürgermeister der Stadt Gelsenkirchen, wohnhaft in Gelsenkirchen 
Andrea Beermann, Angestellte, wohnhaft in Gelsenkirchen 
Daniel Böhm, Angestellter, wohnhaft in Oberhausen 
Dietmar Dillhardt, Stadtverordneter der Stadt Gelsenkirchen, wohnhaft in Gelsenkirchen 
Birgit Dupont, Bankkauffrau, wohnhaft in Gelsenkirchen 
Lutz Dworzak, stellvertretender Fraktionsvorsitzender der SPD Gelsenkirchen, wohnhaft in Gelsenkirchen 
Martin Gatzemeier, Stadtverordneter der Stadt Gelsenkirchen, wohnhaft in Gelsenkirchen 
Dr. Klaus Haertel, Fraktionsvorsitzender der SPD Gelsenkirchen, wohnhaft in Gelsenkirchen 
Ute Janssen, Angestellte, wohnhaft in Marl 
Markus Karl, Stadtverordneter der Stadt Gelsenkirchen, wohnhaft in Gelsenkirchen 
Jörg Kemper, Beamter der Stadt Gelsenkirchen, wohnhaft in Gelsenkirchen 
Andrea Langguth, Angestellte, wohnhaft in Dortmund 
Andreas Rensing, Angestellter, wohnhaft in Gelsenkirchen 
Martina Rudowitz, Bürgermeisterin der Stadt Gelsenkirchen, wohnhaft in Gelsenkirchen 
Christian Scheil, Angestellter, wohnhaft in Schwelm 
Dr. Christopher Schmitt, Stadtrat der Stadt Gelsenkirchen, wohnhaft in Gelsenkirchen 
Karin Welge, Stadtkämmerin der Stadt Gelsenkirchen, wohnhaft in Herten 
Burkhard Wüllscheidt, Stadtverordneter der Stadt Gelsenkirchen, wohnhaft in Gelsenkirchen 
 
Gelsenkirchen, 16. August 2019 
 

Ulrich Kö l lmann  
(Geschäftsführer) 

http://www.archive.nrw.de/lav/abteilungen/fachbereich_grundsaetze/BilderKartenLogosDateien/Behoerdeninformation/Bausteine_II_Aufbewahrungsfristen_1-0.pdf
http://www.archive.nrw.de/lav/abteilungen/fachbereich_grundsaetze/BilderKartenLogosDateien/Behoerdeninformation/Bausteine_II_Aufbewahrungsfristen_1-0.pdf
http://www.archive.nrw.de/lav/abteilungen/fachbereich_grundsaetze/BilderKartenLogosDateien/Behoerdeninformation/Bausteine_II_Aufbewahrungsfristen_1-0.pdf
http://www.archive.nrw.de/lav/abteilungen/fachbereich_grundsaetze/BilderKartenLogosDateien/Behoerdeninformation/Bausteine_II_Aufbewahrungsfristen_1-0.pdf
http://www.archive.nrw.de/lav/abteilungen/fachbereich_grundsaetze/BilderKartenLogosDateien/Behoerdeninformation/Bausteine_II_Aufbewahrungsfristen_1-0.pdf
http://www.archive.nrw.de/lav/abteilungen/fachbereich_grundsaetze/BilderKartenLogosDateien/Behoerdeninformation/Bausteine_II_Aufbewahrungsfristen_1-0.pdf
http://www.archive.nrw.de/lav/abteilungen/fachbereich_grundsaetze/BilderKartenLogosDateien/Behoerdeninformation/Bausteine_II_Aufbewahrungsfristen_1-0.pdf
https://www.ldi.nrw.de/index.php
https://www.ldi.nrw.de/index.php
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Sonstige  

Bekanntmachungen III 
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